
Ökostrom-Tarife (Öko-Tarife) sol-
len die Verwendung von Strom
aus Kraftwerken, die regenerati-
ve Energien nutzen, vergrößern.
Diese Tarife haben regelmäßig
höhere Preise als die Normal-Tarife.
Die Preise müssen höher sein,
weil die Kosten für die Strom-
erzeugung durch Regenerativ-
Kraftwerke, mit Ausnahme älter-
er großer Wasserkraftwerke,
generell höher sind als die
Erzeugungskosten in konventio-
nellen Kraftwerken.

Um die Öko-Tarife auch preis-
lich attraktiv zu machen, werden
diese meist aus Strom aus „bil-
lig“ und „teuer“ produzierenden
Regenerativ-Kraftwerken zusam-
mengesetzt, z. B. aus einem
hohen Anteil aus (billig produ-
zierenden) großen Wasserkraft-
werken (auch aus dem Ausland)
und geringeren Anteilen aus klei-
nen Wasser-Kraftwerken, Wind-
kraftwerken, Biomasse-Kraft-
werken, sowie meist mit sehr ge-
ringen Anteilen aus Fotovoltaik-
Anlagen. Auch Strom aus Block-
Heizkraftwerken (BHKW zur
Strom- und Wärmeversorgung)
kann dazu zählen.

Besonders hoch ist der Preis
dann, wenn Strom vorwiegend
aus Fotovoltaik-Anlagen ange-
boten würde. Ein Anbieter für
Fotovoltaik-Strom z. B. bietet
diesen je nach zeitlicher Bindung
zwischen 51,29 und 71,81 Cent
pro Kilowattstunde an.

Der Ökostrom-Mix entsteht
allerdings nur aufgrund einer
gedanklichen Zusammenführung
der entsprechenden Anlagen.
Der Preis bildet sich gemäß den
Strom-Anteilen dieser Kraftwer-
ke ebenso rein rechnerisch (kal-
kulatorisch).

Die Zusammensetzung des
Ökostrom-Mix und die ausrei-
chende Mengenverfügbarkeit
(Kilowattstunden - kWh), bezo-
gen auf ein Jahr, werden von ge-
eigneten Organisationen (TÜV,
Greenpeace, WWF u. a.) geprüft
und zertifiziert.

Die Anbieter von Öko-Tarifen
einschließlich der etablierten Ver-
sorgungsunternehmen, nutzen
das bestehende Stromnetz. Sie
müssen dieses Netz nutzen, da
der Bau von besonderen Leitun-
gen von den infrage kommenden
Kraftwerken zu den interessierten

Kunden technisch-wirtschaftlich
absurd wäre.

Wechselt ein Bezieher von
einem Normal-Tarif in einen Öko-
Tarif so wird dieser genau den-
selben Strom beziehen wie vor-
her. Plausibel wird diese Tatsache
dadurch, wenn man sich vor Au-
gen hält, dass ein Ökostrom-
Kunde zwischen Nachbarn
wohnt, die mit Strom nach ei-
nem Normal-Tarif versorgt wer-
den. Alle „drei“ beziehen Strom
über dieselbe Leitung bzw. das-
selbe Kabel. Physikalisch kann es
an dieser Stelle keine unter-
schiedlichen Stromarten geben.

Bei der Versorgung zu unter-
schiedlichen Tarifen, wie auch
immer diese gestaltet sind, muss
man deshalb generell einen „ver-
traglichen“ und einen „physika-
lischen“ Stromfluss unterschei-
den. Die Aussage, man beziehe
„echten“ Ökostrom, kann des-
halb in der Regel nicht den Tat-
sachen entsprechen.
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Ökostrom aus regenerativen
Energien
Aus Umweltschutzgründen und
aus Gründen der Endlichkeit fos-
siler Brennstoffe soll der Energie-
bedarf, insbesondere der Strom-
bedarf, grundsätzlich aus ande-
ren als den herkömmlichen Quel-
len (Kohlen, Erdgas, Öl, Uran)
gedeckt werden. Inwieweit das
möglich ist, siehe „Welchen Bei-
trag können regenerative Ener-
gien leisten?“.

Der Ersatz fossiler Brennstoffe
kann durch die Nutzung von
Kernbrennstoffen (Uran) und
eben von regenerativen Ener-
giequellen erreicht werden.

Die Stromerzeugung aus Re-
generativ-Kraftwerken ist beim
Vergleich mit konventionellen
Stromerzeugungs-Techniken be-
deutend teurer. Um diesen Nach-
teil auszugleichen ist u. a. das Er-
neuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
geschaffen worden. Das Gesetz
garantiert den Betreibern von
Regenerativ-Kraftwerken für den
erzeugten Strom vergleichsweise
hohe Vergütungen. Die Netzbe-

treiber müssen diesen Strom
kaufen. Sie verkaufen diesen
Strom dann anteilig an die
Stromversorgungsunternehmen,
die sog. Letztverbraucher versor-
gen. Diese Unternehmen geben
die Kosten wiederum über die
Stromrechnung dann an die Ver-
braucher weiter. Diese „Strom-
weitergabe“ erfolgt rein kauf-
männisch rechnerisch. Eine qua-
si sortenreine Weitergabe dieses
Stromes an – bestimmte – Letzt-
verbraucher ist aus physikali-
schen Gründen grundsätzlich
nicht möglich.

Öko-Tarife
Um den Anteil von Regenerativ-
Strom am gesamten Stromver-
brauch zu erhöhen, werden seit
etwa Mitte der 1990-Jahre Öko-
strom-Tarife von Umweltschutz-
Vereinigungen und nunmehr so
gut wie allen etablierten Versor-
gungsunternehmen angeboten.
Diese Tarife beinhalten den Be-
zug von Strom aus Regenerativ-
Kraftwerken. Da die Erzeugungs-
kosten dieses Stroms zumeist

höher sind als die des konventio-
nellen Stroms, bedient man sich
eines Strom-Mix. Teurer und bil-
ligerer Regenerativ-Strom wird
gemischt. Damit wird ein Ge-
samtpreis pro Kilowattstunde
kalkuliert, der für interessierte
Kunden akzeptabel sein soll. Die
Preise sind aber regelmäßig
höher als die Versorgung mit
„Normalstrom“.

Gegenüberstellung der Tarife 
Alle Tarife setzen sich aus den Er-
zeugungskosten (Strom-Mix),
den Übertragungs- und Vertei-
lungskosten (Netzkosten), den
Mess- und Abrechnungskosten,
sowie den sonstigen vom Staat
auferlegten Abgaben und Steu-
ern, letztendlich dann noch der
Mehrwertsteuer zusammen. 
Siehe: „Wie setzen sich die
Strompreise zusammen (2006)?“ 

Eine Betrachtung der Erzeu-
gungskosten ist für eine Analyse
der Ökostrom-Tarife ausreichend,
weil die sonstigen Kostenbe-
standteile für alle Tarife etwa
gleich groß sind.

Hier die Fakten - Langfassung

LANGFASSUNG

www.energie-fakten.de

Seite 2 von 524. Januar 2008

Ökostrom-Tarife
Was sind diese, was bewirken diese ?
von Eberhard Wagner

http://www.energie-fakten.de/regenerativ_beitrag.pdf
http://www.energie-fakten.de/pdf/strompreise-2006.pdf
http://www.energie-fakten.de
http://www.energie-fakten.de/html-neu/autor-wagner-haupt.html
mailto:eberhard.wagner@energie-fakten.de


Die Erzeugungskosten für Re-
generativ-Strom entsprechen 
etwa den Vergütungswerten,
die das EEG vorschreibt. Diese
Vergütungen sollen den Betrei-
bern von Regenerativ-Kraft-
werken einen wirtschaftlichen
Betrieb ermöglichen. In Cent pro
Kilowattstunde (Ct/kWh) sind
das derzeit etwa: Windkraft 9,
Fotovoltaik 55, Biomasse 15, Ge-
othermie 15, Deponiegas und
Klärgas 8, kleine Wasserkraft 8.
Als Mittelwert der Vergütung für
die gesamte EEG-Strommenge
aus Regenerativ-Kraftwerken hat
der Bundesverband der Energie-
und Wasserwirtschaft – BDEW
für das Jahr 2008 (Prognose)
11,69 Ct/kWh ermittelt.

Bei der Stromerzeugung in kon-
ventionellen Kraftwerken entste-
hen etwa folgende Erzeugungs-
kosten (in Ct/kWh): große ältere
Wasserkraft 2, Erdgas und Heizöl
4 bis 5, Braunkohle 3, Steinkoh-
le 4 bis 5, Kernkraft 2 bis 3.

Legt man diese Werte den
entsprechenden Tarifen zugrun-
de, so ist eine grobe „Preiskalku-
lation“ möglich.

Eine „Preiskalkulation“
Der Strompreis gemäß einem
Normal-Tarif beträgt derzeit - bei
einem Jahresverbrauch einer
dreiköpfigen Familie von etwa
3.500 kWh - einschließlich aller
Steuern und Abgaben etwa 20
Ct/kWh.

Die Normal-Tarife beinhalten
die Erzeugungskosten aus kon-
ventionellen Kraftwerken (Mix)
und die oben genannte durch-

schnittliche Vergütung aus dem
EEG-Strom, den jedes Versor-
gungsunternehmen anteilig ab-
nehmen muss (Pflichtanteil
gemäß BDEW-Prognose für
2008 17,1 %). Entsprechend
diesem Strom-Mix (deutschland-
weit) ergeben sich für Normal-
Tarife etwa 5 Ct/kWh.

Auch der Strom-Mix eines
Öko-Tarifs enthält den Pflichtan-
teil EEG-Strom. Mit diesem An-
teil und weiteren Anteilen aus
z. B.: 50 % große ältere Wasser-
kraft, 20 % Windkraft, 9 % Bio-
masse, 2 % kleine Wasserkraft,
2 % Deponiegas und Klärgas
und 1 % Fotovoltaik, ergibt sich
ein „Erzeugungskosten-Anteil“
von etwa 7 Ct/kWh. Daraus lei-
tet sich ein Preis für den Öko-Ta-
rif ab, der etwa 2 Ct/kWh höher
sein muss als der Preis eines Nor-
mal-Tarifs. Der Strompreis des
Öko-Tarifs muss dann etwa 22
Ct/kWh betragen. In dieser Kal-
kulation wirkt der hohe Anteil
der großen Wasserkraft sehr
stark kostenmindernd. 

Vergleicht man die tatsächlich
angebotenen Tarife, so wird man
meist feststellen, dass die Preise
von Öko-Tarifen nur wenig
höher sind als die Preise von Nor-
mal-Tarifen. Daraus lässt sich fol-
gern, dass der angebotene
Strom-Mix bedeutende Anteile
aus großen älteren Wasserkraft-
werken haben muss. Ansonsten
läge der Preis nicht so nah beim
Preis der Normal-Tarife. Ein indi-
rekter Beleg für diese Annahme
ist, dass auch (billiger) Wasser-
kraftstrom aus ausländischen

Anlagen öfter im Mix ausdrück-
lich angeboten wird.

Zertifizierung der Öko-Tarife
Ökostrom-Angebote werden in
der Regel von verschiedenen Or-
ganisationen (TÜV, Greenpeace,
WWF u. a.) geprüft und zertifi-
ziert. Mit dieser Zertifizierung soll
ein Beweis für die Wahrhaftigkeit
dieser Art der Stromversorgung
erbracht werden – ähnlich dem
Angebot von Bio-Lebensmitteln.

Diese Zertifizierungen doku-
mentieren allerdings nur, dass
der Anbieter von Ökostrom ir-
gendwoher Regenerativ-Strom
vertraglich bezieht. Natürlich
kann er auch Strom aus eigenen
Anlagen nutzen, wenn diese
nicht nach dem EEG vergütet
werden. In Einzelfällen hat sich
der Anbieter auch verpflichtet,
Erlöse aus dem Stromverkauf für
den Bau neuer Regenerativ-An-
lagen zu verwenden.

Das Aufkommen der Regene-
rativ-Strommengen (kWh) wird
mengenmäßig dem vorhandenen
bzw. geplanten Kundenbedarf
gegenübergestellt. Üblicherweise
erfolgt das in einer Jahresbe-
trachtung. Der Anbieter hat sich
verpflichtet, über ausreichende
Mengen verfügen zu können.
Diese Bilanzierung für Jahreslie-
ferungen bzw. Jahresverbräuche
(kWh) berücksichtigen nicht die
momentane Kraftwerks-Leistung
und den momentanen Leistungs-
bedarf (Kilowatt - kW) der Kun-
den. Einer möglichen „Leistungs-
Unterdeckung“ wird z. B. durch
einen „Mengenaufschlag“ von
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15 % Rechnung getragen, d. h.,
der Jahresbedarf wird in der „Zer-
tifizierung“ entsprechend erhöht.

Eine momentane Strom-
versorgungs-Unterdeckung muss
von dem ursprünglichen Strom-
versorger ausgeglichen werden.
Das erfolgt automatisch. Der 
„alte“ Stromversorger kann sich
nämlich dieser Inanspruchnahme
aus netzphysikalischen Gründen
nicht entziehen. Die nicht exakt
ermittelbaren Kosten für diesen
„Dienst“, werden meist pau-
schaliert den Netzkosten zuge-
rechnet.

„Stromdurchleitung“
Seit eh und je kennt die Elektrizi-
tätswirtschaft das Problem der
„Durchleitung“. Man versteht
darunter die Stromeinspeisung
an einer Netzstelle und die
entsprechende Entnahme an ei-
ner anderen, ggf. weit entfern-
ten Netzstelle. Der Begriff wird
den physikalisch entstehenden
Stromflüssen nicht gerecht. Die
„Durchleitung“ ist dem Wortsin-
ne nach bei der Stromversorgung
eine Fiktion. Der Strom verteilt
sich sofort an der Einspeisestelle
und nimmt zu den Verbrauchern
den Weg des geringsten Lei-
tungs-Widerstandes. Der Strom-
bedarf an der Entnahmestelle
wird grundsätzlich durch die
nächstgelegenen Kraftwerke ge-
deckt, wobei die dazwischen lie-
genden Netzschaltstellen (Trans-
formatoren usw.) dies natürlich
mit beeinflussen.

Bei der Nutzung von Ökostrom
sind deshalb die vertragliche und

die physikalische Stromversor-
gung zu unterscheiden. In der
Regel wird die Stromversorgung
genauso bleiben, wie es vorher
der Fall gewesen ist.

Wechselt also ein Bezieher
von einem Normal-Tarif in einen
Ökostrom-Tarif, so wird der Kun-
de genau denselben Strom be-
ziehen wie vorher. Plausibel wird
diese Tatsache auch dadurch,
wenn man sich vor Augen hält,
dass ein Ökostrom-Kunde zwi-
schen Nachbarn wohnt, die mit
Strom gemäß einem Normal-Tarif
versorgt werden. Alle „drei“ be-
ziehen Strom über dieselbe Lei-
tung bzw. dasselbe Kabel. Physi-
kalisch kann es an dieser Stelle
keine unterschiedlichen Strom-
arten geben.

Der Ökostrom-Anbieter hat es
überhaupt nicht in der Hand, wie
sein vertraglicher Strombezug
sich im Netz physikalisch verteilt.

Stromkennzeichnung
Das Energiewirtschaftsgesetz (Ju-
li 2005) verpflichtet die Versor-
gungsunternehmen den Kunden
mit der Jahresrechnung mitzu-
teilen, mit welchem Strom-Mix
sie versorgt werden und zum
Vergleich auch den Strom-Mix
der deutschen Gesamtversor-
gung anzugeben. Nach den obi-
gen Erläuterungen kann ein ein-
zelnes Unternehmen nur die Zu-
sammensetzung seines Strom-
Mix gemäß seinen vertraglichen
Bezügen darstellen. Ein Nach-
weis der realen Belieferung der
Kundschaft mit Strom gemäß
dem Strom-Mix kann nicht er-

bracht werden. Es ist auch davon
auszugehen, dass der gelieferte
Strom zum allergrößten Anteil
aus Kraftwerken stammt, die in
der Nähe der Gemeinde liegen.
Per Gesetz wird dem Bürger also
eine Stromversorgung sugge-
riert, die physikalisch in der Re-
gel nicht möglich ist. Die Anga-
ben zum „Strom-Mix-Deutsch-
land“ sind dagegen aufgrund
der Gesamtbetrachtung, abge-
sehen vom Einfluss der Exporte
und Importe, weitgehend zutref-
fend.

EEG-Strom und Öko-Tarife
Die Verwendung von Strom aus
Regenerativ-Kraftwerken, die ei-
ne Vergütung ihrer Stromerzeu-
gung gemäß dem EEG erhalten,
ist für Öko-Tarife direkt nicht
möglich. Das EEG verbietet die
sog. Doppelvermarktung. Der er-
zeugte Strom ist bei Inan-
spruchnahme der EEG-Vergü-
tung an den Netzbetreiber
(Übertragungs-Netzbetreiber) „ver-
kauft“ worden.

Würden Betreiber von Rege-
nerativ-Kraftwerken den Strom
etwa in Höhe der EEG-Vergü-
tung an ein Versorgungsunter-
nehmen zum Zwecke der Ver-
marktung über Ökostrom-Tarife
verkaufen, würde dieses die Prei-
se der Tarife stark erhöhen müs-
sen. Diese Tarife wären unat-
traktiv. Es ist auch nicht davon
auszugehen, dass die Anlagen-
betreiber quasi unter den EEG-
Vergütungswerten Strom ver-
kaufen werden. Sie werden Ge-
winn maximierend handeln.
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Woher kann also der Öko-
Strom kommen?
Strom für Öko-Tarife kann dem-
nach nur – außer dem Pflicht-
anteil EEG-Strom – aus eigenen
Anlagen, aus großen und in der
Regel älteren deutschen Wasser-
kraftanlagen sowie aus aus-
ländischen Wasserkraftanlagen
stammen.

Zuordnung von Wasserkraft-
Strom
Viele große Wasserkraftanlagen
bestehen schon seit Jahrzehn-
ten. Diese haben immer ihre ge-
samte Erzeugung, bei größt-
möglicher Ausnutzung des

natürlichen Wasser-Abflusses, in
das Verbundnetz eingespeist.
Wird nun dieser Strom für Öko-
strom-Tarife eingesetzt, so wird
dieser formal bestimmten Öko-
stromkunden „zugeordnet“ und
damit den anderen Kunden ei-
gentlich „weggenommen“. In
diesen Fällen wird das ange-
strebte Ziel, das Ökostrom-An-
gebot zu fördern und zu ver-
größern, nicht erreicht.

Öko-Strom-Gesamtmenge 
Geht man davon aus, dass die
Öko-Tarife sich auch zukünftig in
der Preishöhe nur unwesentlich
von den Normal-Tarifen unter-

scheiden, so wird die Öko-
Strom-Gesamtmenge durch die
Verfügbarkeit der großen älteren
bzw. ausländischen Wasserkraft
begrenzt.

Seite 5 von 524. Januar 2008

www.energie-fakten.de

http://www.energie-fakten.de

	Kurzfassung
	Langfassung
	Ökostrom aus regenerativen Energien
	Öko-Tarife
	Gegenüberstellung der Tarife
	Eine „Preiskalkulation“
	Zertifizierung der Öko-Tarife
	„Stromdurchleitung“
	Stromkennzeichnung
	EEG-Strom und Öko-Tarife
	Zuordnung von Wasserkraft- Strom
	Öko-Strom-Gesamtmenge


